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Das Beteiligungsmanagement im 
Wandel – ein Blick auf die Praxis

Organisatorische Ausgestaltungs
möglichkeiten des Beteiligungs
managements
Das Beteiligungsmanagement ist bun-
desweit sehr unterschiedlich organisiert. 
Hinsichtlich seiner organisatorischen An-
siedlung werden sowohl Lösungen in-
nerhalb als auch außerhalb der Verwal-
tung gewählt. 

Zentrale Organisationsform: Die ver-
waltungsinterne Ansiedlung des Beteili-
gungsmanagements in zentraler Organi-
sationsform ist nach wie vor der typische 
Lösungsansatz für den kommunalen Be-
reich. Die Organisation des Beteiligungs-
managements erfolgt in einem Amt,  
einer Abteilung, einem Referat oder in  
einer Stabsstelle meist im Finanzbereich 
(eventuell auch im Bereich Oberbürger-
meister/Bürgermeister). Als Vorteile die-
ser Organisationsform gelten die Wei-
sungsabhängigkeit der Mitarbeiter und 
die Nähe zu den Entscheidungsträgern 
der Gebietskörperschaft. Auch der direkte 
Einfluss auf die Vermögensverwaltung 
der Stadt sowie die Möglichkeit, mit ge-
samtstädtischen Standards für die Steu-
erung der Beteiligungen arbeiten zu kön-
nen, werden als positiv angesehen. Ein 
typischer Nachteil dieser verwaltungs-

internen Organisation ist im Vergleich zu 
einer verwaltungsexternen Lösung die 
geringere Attraktivität für Hochschulab-
solventen aufgrund des Tarifgefüges des 
öffentlichen Dienstes. Eine flexiblere Ver-
gütungsstruktur zur Erlangung von Ma-
nagement-Know-how für eine betriebs-
wirtschaftlichere Ausrichtung der Erfül-
lung des öffentlichen Zwecks ist häufig 
der wesentliche Grund für die Rechts-
formprivatisierung städtischer Aufgaben. 
Gegenüber einer dezentralen Verwal-
tungslösung müssen bei der verwaltungs-
internen zentralen Organisation zudem 
Informationen erst aus den Fachdezerna-
ten beschafft werden. Außerdem besteht 
das Risiko fehlender fachlicher Kenntnisse 
hinsichtlich des öffentlichen Zwecks auf-
grund der Fokussierung des Beteiligungs-
managements der Stadtkämmerei bzw. 
des Dezernats Finanzen auf finanzielle Aus-
wirkungen der Beteiligungssteuerung.

Dezentrale Organisationsform: Beim 
dezentralen Verwaltungsansatz nehmen 
verschiedene (Fach-)Dezernate oder Ge-
schäftsbereiche für die Beteiligungen, 
die aufgrund ihrer fachlichen Zustän-
digkeit in ihren Verantwortungsbereich  
fallen, unabhängig voneinander Aufga-
ben des Beteiligungsmanagements wahr 

(zum Beispiel ein Umweltdezernent als 
Aufsichtsratsvorsitzender des lokalen 
Entsorgungsunternehmens). Als wesent-
licher Vorteil gegenüber dem zentralen 
Verwaltungsansatz gelten insbesondere 
hohe Fachkenntnisse hinsichtlich des  
öffentlichen Zwecks. Ein Risiko ist bei 
dieser Lösung jedoch, dass die Steue-
rung der Beteiligungen auf Basis unter-
schiedlicher Standards und eventuell mit 
ungenügendem finanz- bzw. betriebs-
wirtschaftlichen Know-how erfolgt.

Gemischte Organisationsform: Eine 
Mischform aus der zentralen Verwal-
tungslösung, die meist im Finanzbereich 
anzutreffen ist, und der zuvor beschrie-
benen dezentralen Verwaltungslösung 
ist häufig bei Landesverwaltungen und 
beim Bund anzutreffen. Der Vorteil einer 
Kombination dieser Verwaltungslösun-
gen ist, dass jeder Bereich seine jewei-
lige Kernkompetenz zur Beteiligungs-
steuerung einbringt – also sowohl der  
Finanzbereich als auch die zuständige 
Fachabteilung, etwa aus den Bereichen 
Umwelt, Verkehr etc. Als wesentlicher 
Nachteil gilt jedoch häufig der erhöhte 
Personaleinsatz in der Gesamtorganisa-
tion, sodass diese organisatorische Aus-
gestaltungsmöglichkeit auf kommunaler 
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Die Beteiligungsverwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen befinden sich seit geraumer 

Zeit in einem Professionalisierungsprozess. Mit über 16.000 Unternehmen im öffentlichen Sektor 

in Deutschland kann nicht mehr von einem Nischenthema gesprochen werden. Häufig werden  

in den Gebietskörperschaften weit über 50 Prozent der Daseinsvorsorgeleistungen nicht mehr 

durch die Kernverwaltung, sondern in Privatrechtsform – meist in der Rechtsform der GmbH –  

erbracht. Damit sind die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung in den vergangenen Jahren rasant 

gestiegen. Um diese bestmöglich zu erfüllen, sollten die Gebietskörperschaften entsprechend  

ihrer individuellen Anforderungen ein passendes Organisationsmodell für die Beteiligungsver-

waltung wählen.
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Ebene nur selten gewählt wird. Ausnah-
men sind zum Beispiel die Städte Mann-
heim und München.

Verwaltungsexterne Organisation: Die 
verwaltungsexterne Ausgestaltungsmög-
lichkeit des Beteiligungsmanagements 
wird von einer wachsenden Zahl von 
Städten in unterschiedlicher Rechtsform 
gewählt: etwa in Leipzig in der Rechts-
form einer GmbH, in Kiel und Saarbrü-
cken als Eigenbetrieb sowie zum Beispiel 
in Halle/Saale als Anstalt des öffentlichen 
Rechts. In diesen Städten existieren ex-
terne Einheiten, die Aufgaben des Beteili-
gungsmanagements wahrnehmen, ohne 
dass ihnen die Gesellschafterfunktion 
gegenüber den Beteiligungen übertragen 
wurde. Daneben gibt es auch städtische 
Beteiligungsholdings (beispielsweise in 
Darmstadt und Hanau), in die alle bzw. 
ein Großteil der kommunalen Beteiligun-
gen eingebracht worden sind. Den Be-
teiligungsholdings wurde nicht nur das 
Beteiligungsmanagement übertragen, 
sondern sie haben auch die Gesellschaf-
terfunktionen inne. Die entscheidenden 
Vorteile der verwaltungsexternen Ausge-
staltung des Beteiligungsmanagements 
sind insbesondere die Möglichkeit selbst-
ständiger, flexibler Personalentscheidun-
gen der mit den Beteiligungsmanage-
mentaufgaben betrauten Verwaltungs-

einheit, eine größere Attraktivität des 
Arbeitsplatzes für Hochschulabsolventen 
(auf Augenhöhe mit den Beteiligungs un-
ternehmen) sowie – damit verbunden – 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und 
spezielles Branchen-Know-how. Aller-
dings wird es auf der Entscheiderebene 
vielfach als nachteilig bewertet, dass 
keine direkte Steuerung der Beteiligun-
gen durch die Gebietskörperschaft be-
steht. Zudem ist die Beteiligungssteue-
rung dann von verwaltungsinternen Vor-
gängen weit entfernt. Auch das Risiko 
eines politischen Steuerungsverlustes 
durch Machtkonzentration außerhalb der 
Verwaltung sowie die höheren Leis-
tungskosten führen in der Praxis zurzeit 
noch dazu, dass die verwaltungsexterne 
Lösung eine Ausnahme darstellt. Aller-
dings nimmt bundesweit die Anwen-
dung dieser Ausgestaltungsmöglichkeit 
seit Jahren kontinuierlich zu.

Das Beispiel Frankfurt am Main: 
Ausgangssituation
Der bereits eingangs skizzierte langjäh-
rige Trend zur Ausgliederung und (formel-
len) Privatisierung erfordert aufseiten der 
Kommunen ein effektiv aufgestelltes Be-
teiligungsmanagement. So gilt der Trend 
der Rechtsformprivatisierung zum Bei-
spiel auch für die Stadt Frankfurt am 
Main. Dies wird besonders bei der Be-

trachtung der Mitarbeiterzahlen deutlich. 
Waren Ende der 1990er Jahre noch etwa 
20.000 Mitarbeiter in der Frankfurter 
Stadtverwaltung beschäftigt, so hat sich 
diese Zahl bis heute mehr als halbiert  
(bei einem gleichzeitigen Zuwachs der 
Einwohnerzahl von über 100.000 Men-
schen). In den Beteiligungsunternehmen 
der Stadt Frankfurt am Main ist die An-
zahl der Mitarbeiter hingegen auf rund 
15.000 angestiegen, sodass es dort in-
zwischen mehr Beschäftigte gibt als in 
der eigentlichen Kernverwaltung. Hinzu 
kommen noch einmal rund 12.000 Mitar-
beiter der nicht konsolidierten Fraport AG 
am Standort Frankfurt am Main.

Das Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main mit seinen 16 Be-
schäftigten (14 Vollzeitäquivalente) ist als 
verwaltungsinterne zentrale Abteilung  
in der Stadtkämmerei organisiert. Dabei 
war dieses in den vergangenen 20 Jah-
ren vielfachen Änderungen unterworfen. 
Die sich ständig wandelnde Aufhängung 
des Beteiligungsmanagements in der 
Frankfurter Großstadtverwaltung mit 
über 60 Ämtern zeigt: Selbst bei einer 
zentralen Verwaltungslösung kann das 
Beteiligungsmanagement umso mehr 
Wirkung entfalten, je höher es in der Ver-
waltungshierarchie eingebunden wird. 
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Das Beteiligungsmanagement wirkt als 
zentrale Serviceeinheit bei der Aufgabe 
mit, die Beteiligungsunternehmen zu 
steuern und zu überwachen. Hierbei sind 
sowohl die Gemeinwohlorientierung als 
auch die Wirtschaftlichkeit der Gesell-
schaften zu beachten. Im Rahmen des 
Beteiligungsmanagements werden die 
der Stadt Frankfurt am Main als Ge-
sellschafterin obliegenden Funktionen 
ebenso wahrgenommen wie die Betreu-
ung der städtischen Aufsichtsratsmit-
glieder. Das Beteiligungsmanagement 
arbeitet insbesondere bei der Gründung, 
Umwandlung, Auflösung und Umstruk-
turierung von Gesellschaften mit. 

Software unterstützt Personal im 
Beteiligungsmanagement
Der Anspruch an die Steuerung und 
Transparenz der Unternehmensführung 
bei den städtischen Beteiligungsunter-
nehmen ist auch in Frankfurt am Main in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen – eine Entwicklung, die sich in jüngs-
ter Zeit noch verstärkt hat. Eine Reihe 
von Bilanzskandalen und nicht zuletzt die 
Finanzkrise waren Auslöser mehrerer 
Gesetzesänderungen, die jeweils eine 
Verbesserung der Steuerung und Trans-
parenz sowie eine verantwortungsvolle 
und nachhaltige Unternehmensführung 
zum Ziel hatten. 

Diesen in den letzten Jahren stetig ge-
stiegenen quantitativen und qualitati- 
ven Anforderungen an das Beteiligungs-
management kann die Stadt Frankfurt 
am Main nur mithilfe einer modernen da-
tenbankorientierten Software (Anteilsbe-
sitz-Management-Informationssystem – 
„AMI“) gerecht werden. Sie ist seit 2006 
im Einsatz und bietet alle Informationen 
zum Beteiligungsportfolio der Stadt aus 
einer Quelle. 

Seit dem ersten Quartalsbericht über die 
Beteiligungen im Jahr 2003 sowie dem 
Systemwechsel auf die moderne Betei-
ligungssoftware konnte das Controlling 
im Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main kontinuierlich opti-
miert werden. Dabei ermöglicht die ver-
waltungseigene Software den Gesell-
schaften und Eigenbetrieben die webba-
sierte Eingabe der Quartalszahlen direkt 
in die Datenbank des Beteiligungsma-

nagements. Dadurch konnten die Aktua-
lität der Daten sowie die Qualität der 
Analysen verbessert werden. Zur Unter-
stützung der Analysen entwickelte das 
Beteiligungsmanagement im Jahr 2012 
zudem für die Gesellschaften und Eigen-
betriebe „Dashboards“. Hierbei handelt 
es sich um eine visuell aufbereitete Zu-
sammenstellung wesentlicher Finanz-, 
Personal- sowie Leistungskennzahlen 
über mehrere Jahre, die dem jeweiligen 
Adressaten einen schnellen Überblick 
über die Geschäftsentwicklung ermög-
licht. Die „Dashboard“-Dateien werden 
in erster Linie aus den in der Datenbank 
angesammelten Unternehmensinforma-
tionen gespeist. Damit können Zeitreihen 
über zehn Jahre (Basis 2003) grafisch 
dargestellt werden. Für die letzten Jahre 
ist zudem ein „Herunterbrechen“ der Da-
ten auf Quartals ebene möglich. Mithilfe 
dieses Analysetools haben die Beschäf-
tigten des Beteiligungsmanagements die 
Geschäftsentwicklung der Gesellschaf-
ten über einen großen Zeitraum stets im 
Blick. 

Vor dem Hintergrund zunehmend knap-
perer Haushaltsmittel ist absehbar, dass 
dem Instrument der mittelfristigen Finanz-
planung künftig eine deutlich gewichti-
gere Frühwarn- und Steuerungsfunktion 
zukommen wird. In diesem Sinne entwi-
ckelte das Beteiligungsmanagement im 
Jahr 2012 mit externer Unterstützung ein 
systemgestütztes Analysetool für die in 
AMI erfassten Mittelfristplanungen der 
Gesellschaften und Eigenbetriebe. Auf 
diese Weise können die prognostizierten 
Werte der verschiedenen GuV-Positio-
nen auf fünf Jahre grafisch ausgewertet 
und miteinander verglichen werden. Dar-
über hinaus kann in den jährlich stattfin-
denden Wirtschaftsplangesprächen die 
zukünftige Entwicklung der Gesellschaf-
ten im Sinne einer strategischen Steue-
rung des Portfolios zielführender in den 
Blick genommen werden.

Fazit
Für die Organisation und den Personalbe-
darf des Beteiligungsmanagements gibt 
es keine Musterlösung. Die Ausgestal-
tung eines Beteiligungsmanagements, 
das eine gute, verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung und -kontrolle bei sei-
nen Beteiligungsgesellschaften sicher-

stellen soll, ist abhängig von zwei Fakto-
ren: der Verwaltungsperspektive und der 
Portfolioperspektive. 

Mit der Verwaltungsperspektive sind der 
politische Wille hinsichtlich der Steue-
rungsintensität, damit verbunden das kon-
krete Aufgabenvolumen (Beteiligungsver-
waltung, Mandatsbetreuung, Controlling 
etc.) sowie die Verteilung der Auf gaben 
in der Gebietskörperschaft gemeint. 

Mit der Portfolioperspektive sind die 
Größe des Beteiligungsportfolios und – 
davon abhängig – der Grad der Diversität 
sowie der Komplexität des Steuerungs-
prozesses (der die Anwendung von be-
stimmten Instrumenten des Beteiligungs-
managements wie zum Beispiel ein da-
tenbankgestütztes Reporting-Tool für die 
Quartalsberichterstattung erfordert) ge-
meint.

Beide Faktoren sind für die Wahl des Or-
ganisationsmodells von entscheidender 
Bedeutung. Dabei ist zu beachten, dass 
die Ausgestaltung des Beteiligungsma-
nagements in seiner Anteilseignerfunk-
tion für die Gebietskörperschaft vor Ort 
keine „freiwillige Aufgabe“ ist. Vielmehr 
ergibt sich die Mindestdimensionierung 
und Ausgestaltung des Beteiligungsma-
nagements schon aus den Grundsätzen 
des Haushaltsrechts, die die Gebietskör-
perschaften zum Vermögenserhalt für 
den Bürger verpflichten und somit ent-
sprechendes Know-how und personelle 
Ausstattungen indizieren. Werden diese 
Grundsätze nicht beachtet, so hat dies in 
der Regel für die Gebietskörperschaft 
bzw. die Bürger erhebliche Konsequen-
zen, wie immer wieder der Tagespresse1 
zu entnehmen ist.

Aus der Berücksichtigung dieser Be-
trachtungsweisen ergibt sich die vor Ort 
beste Organisationslösung mit dem da-
mit verbundenen angemessenen Perso-
nalbedarf – sowohl in qualitativer als auch 
in quantitativer Hinsicht. 

Lars Scheider 
Leiter der Abteilung Beteiligungsmanage-

ment, Stadtkämmerei Frankfurt am Main

1 Vgl. zum Beispiel „Der Neue Kämmerer“ (27.2.2017): Offenbach:  
Verlust in dreistelliger Millionenhöhe durch Krankenhaus-Privatisie-
rung; darin wird berichtet, dass bei der Krankenhaus-Privatisierung  
in Offenbach nach Aussage des Hessischen Rechnungshofs ein 
Schaden von 435 Millionen Euro für Stadt und Land entstanden sei.
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